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1 Allgemeines 

1.1 Anwendungsbereich 
 
Diese Richtlinie gilt für Anlagen, welche im Verteilernetz der Stromnetz Steiermark GmbH mit 
elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz versorgt werden. 
 
Sie gilt in der Regel für Netzbenutzer die nach den „Allgemeinen Bedingungen für den Zugang 
zum Verteilernetz der Stromnetz Steiermark GmbH“ angeschlossen werden. 
 
Diese Bestimmungen ergänzen die allgemein gültige bundeseinheitliche Fassung der TAEV im 
Bereich des Hausanschlusses, der Installation bis zu den Messeinrichtungen (Vorzählerleitungen), 
des Montageortes der Messeinrichtung (Zählerverteilerschränke), der Baustellen und bei 
Provisorien. 
 
Bei Abweichungen von diesen Ausführungsrichtlinien ist in jedem Fall das Einvernehmen mit dem 
Netzbetreiber herzustellen. 
 

1.2 Organisatorisches 

1.2.1 Maßnahmen vor dem Anschluss an das Netz 
 
Vor Neu-, Zu- und Umbauten des Hausanschlusses der Vorzählerleitungen und Messeinrichtungen 
ist das Einvernehmen zwischen  
 
¶ Netzkunde 
¶ E-Installateuren (Errichter) 
¶ STEWEAG-STEG GmbH 

 
 herzustellen, damit bereits im Planungsstadium auf die Erfordernisse der Elektroinstallation und 
der zukünftigen technischen Entwicklung Bedacht genommen werden kann.  
 
Der Netzzugangswerber hat die Neuerrichtung oder die Änderung des Netzanschlusses beim 
Netzbetreiber zu beantragen, um folglich die Art, die Ausführung und die Kosten des Anschlusses 
zu vereinbaren. 
 
Vor Beginn der Grabarbeiten bei Kabelanschlüssen ist bei der zuständigen Stelle der STEWEAG 
STEG GmbH Auskunft über etwaige bestehende Kabeleinbauten einzuholen. 
 
 
 
 



  

1.2.2 Außenstellen der STEWEAG-STEG GmbH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 - Außenstelle Bruck 
Wiener Straße 62 
8600 Bruck a.d. Mur 
 
Tel.: 03862/51692-0 
Fax.: 03862/51692-26790 

15 - Außenstelle Landl 
Kirchenlandl 209 
8931 Landl 
 
Tel.: 03633 / 21312-0 
Fax.: 03633 / 21312-29 

14 – AS-Leoben 
Fischergasse 14 
8700 Leoben 
 
Tel.: 03842/42571-0 
Fax.: 03842/42571-26990 

12 - AS Knittelfeld Ost 
Schubertstraße 33 
8720 Knittelfeld 
 
Tel.: 03512/82501-0 
Fax.: 03512/82501-26390 

 

16 - Außenstelle Liezen 
Admonterstraße 62 
8940 Liezen 
 
Tel.: 03612/22494-0 
Fax.: 03612/22494-26490 

11 – AS Feldbach 
Gleichenbergerstraße 54 
8330 Feldbach 
 
Tel.: 03152/2111-0 
Fax.: 03152/2111-26699 

 

17 – AS  Schladming 
Gewerbestraße 712 
8970 Schladming 
Tel.: 03687 / 22597-0 
Fax.: 03687 / 22597-29 

 

10 – AS Merkendorf 
Gleichenbergerstraße 54 
8330 Feldbach 
 
Tel.: 03152/2111-0 
Fax.: 03152/2111-26699 

 

18 - AS Knittelfeld West 
Schubertstraße 33 
8720 Knittelfeld 
 
Tel.: 03512/82501-0 
Fax.: 03512/82501-26390 

9 – AS Gosdorf 
Gosdorf 200 
8482 Gosdorf 
 
Tel.: 03472/2128 (2761) 
Fax.: 03472/2128-60 

1 – AS St. Peter 
Neuholdaugasse 56 
8010 Graz 
 
Tel.: 0316/293021-0 
Fax.: 0316/293021-25749 

 

8 - Außenstelle Lieboch 
Radlstraße 85 
8501 Lieboch 
 
Tel.: 03136 / 61677-0 
Fax.: 03136 / 61677-60 

2 – AS Puntigam 
Neuholdaugasse 56 
8010 Graz 
 
Tel.: 0316/293021-0 
Fax.: 0316/293021-25749 

7 - Außenstelle Arnfels 
Remschniggstraße 152 
8454 Arnfels 
 
Tel.: 03455 / 202-0 
Fax.: 03455 / 202-60 

3 - Außenstelle Peggau 
E-Werkstraße 188 
8121 Peggau 
 
Tel.: 03127 / 41 856-0 
Fax.: 03127 / 41 856-60 

 

6 - Außenstelle Leibnitz 
Kaspar Harb Gasse 24 
8430 Leibnitz 
 
Tel.: 03452 / 83366-0 
Fax.: 03452 / 83366-60 

5 –AS Deutschlandsberg 
Frauentalerstraße 64 
8530 Deutschlandsberg 
 
Tel.: 03462/2064-0 
Fax.: 03462/2064-26190 

4 - AS Voitsberg 
Packerstraße 14 
8570 Bärnbach 
 
Tel.: 03142/24130-0 
Fax.: 03142/24130-26290 
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Oder rund um die Uhr: 
0800 73 53 28 



  

1.2.3 Leistungsgrenze Vorzählerteil 
 
Netzkundenseits sind jedenfalls Zählersteckleisten inklusive Deckel und Schieber im 
Normzählerschrank zu montieren und anzuschließen. Die Zuleitungen zur Zählersteckklemme 
sind mit einer ausreichenden Länge in den Vorzählerteil zu führen und deren Enden zu 
beschriften (L1-L2-L3-N)! Unter ausreichender Länge wird verstanden, dass jeder Ort im 
Vorzählerteil unter Berücksichtigung entsprechender Biegeradien erreicht werden kann!  
Bei unterbrechbarer Lieferung erfolgt die Verdrahtung vom Installationsteil (z.B. FI-Wärmepumpe) 
direkt in den Vorzählerteil, dann zurück hinauf zur Zählersteckklemme und über diese wieder in 
den Vorzählerteil! 
Bei entsprechender Beauftragung erfolgen die Montage der Vorzählerautomaten und der Anschluss 
an die Vorzählerautomaten durch die STEWEAG-STEG GmbH, ansonsten durch den Netzkunden oder 
von ihm Beauftragte. 
 

2 Netzanschluss 

2.1 Allgemeines 
 
Der Hausanschluss dient der Versorgung eines Objektes mit elektrischer Energie und umfasst die 
Anschlussanlage mit Hausanschlusssicherungen und die Vorzählerleitungen bis zu den 
Zähleinrichtungen. 
  
Vor Errichtung eines Objektes mit einem Bedarf an elektrischer Energie ist unbedingt das 
Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen.  
Bei der Planung von Wohnanlagen, Industrieanlagen oder Ähnlichem ist besonders auf eine 
zeitgerechte Kontaktaufnahme mit dem Netzbetreiber zu achten. 
 
Bei NeuĴ oder Umbauten sowie bei größeren Änderungen von Objekten mit Freileitungsanschluss, 
ist für den Fall einer späteren Ortsnetzverkabelung ein Leerrohr von mindestens Nenngröße  
100 mm für Kabelquerschnitte bis 50mm² vom Messverteiler in die Nähe der straßenseitigen 
Grundstücksgrenze zu verlegen. Über 50mm² Kabelquerschnitt ist das Einvernehmen mit der 
Steweag-Steg GmbH herzustellen. Auf ausreichende Biegeradien ist zu achten!  
 
Der Netzzugang kann als Freileitungsanschluss oder/und Kabelanschluss ausgeführt werden 
(Skizzen NSP-AR-001, NSP-AR-002). 
 
Eine Einschaltung der neu errichteten, wesentlich geänderten- oder erweiterten Anlage ist nur 
möglich, wenn eine von einem konzessionierten Elektrounternehmen ausgestellte 
Fertigstellungsmeldung vorliegt. 
 
Die Anlage wird seitens der STEWEAG-STEG bis zur Messeinrichtung unter Spannung gesetzt. Die 
endgültige Inbetriebnahme erfolgt durch den Anlagenerrichter oder –verantwortlichen. 
 
 
 
 



  



  
 



  



  

2.2 Anschlussanlage 
 
Unter Anschlussanlage wird jener Teil der Leitung mit Zubehör verstanden, die vom technisch 
geeigneten Anschlusspunkt im Netz des Netzbetreibers bis zur Eigentumsgrenze (Übergabestelle)  
benötigt wird. Sie verbindet die Anlage des Netzbetreibers mit der Netzkundenanlage (z.B. 
Kabelkasten). 
Die Eigentumsgrenze bei Kabelanschlüssen befindet sich an den netzkundenseitigen 
Anschlussklemmen der Hausanschlusssicherung und bei Freileitungsanschlüssen an den 
Klemmstellen der Hauseinführungsleitung an der Freileitung, soweit zwischen dem Netzkunden 
und dem Netzbetreiber nichts anderes vereinbart wird.  
Der Netzbetreiber bestimmt Art und Lage der Anschlussanlage sowie deren Änderungen und legt 
den Anschlusspunkt unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des Netzkunden fest. 
 

2.3 Dimensionierung Hausanschluss-Leitung 
 
Wohngebäude: 
 
Bemessung der Betriebs-(Nenn-)stromstärke von Wohngebäuden: 
Hierbei ist zu beachten ob es sich um "vollelektrifizierte Wohneinheiten" (heizen mit anderen 
Energieträgern) oder "allelektrifizierte Wohneinheiten" (heizen mit elektrischer Energie) handelt. 
 
– Vollelektrifizierte Wohneinheit VWE 
Jede Wohnungseinheit ist mit einer Leistung von mindestens 18 kW zu bewerten. 
 
– Allelektrifizierte Wohneinheit AWE 
Jede Wohnungseinheit ist mit der Summenleistung (= 18 kW + el. Leistung der Heizung) zu 
bewerten. 
 
Die Summenleistung ist pro Bedarfsgruppe zu bilden und mit den Gleichzeitigkeitsfaktoren, in 
Abhängigkeit von der Anzahl der Wohneinheiten, zu multiplizieren. 
 
Bei der Bemessung von Hauptleitungs- bzw. Steigleitungs-Belastungen ist sinngemäß vorzugehen. 
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Gewerbe- Industrie und Öffentliche Anlagen: 
 
Bei diesen Anlagen ist grundsätzlich von der Summenleistung der vorgesehenen Verbraucher 
auszugehen. Aus der Summenleistung kann je nach Anlagentype mit dem entsprechenden 
Gleichzeitigkeitsfaktor die typische gleichzeitige Leistung der Anlage ermittelt werden. Unter 
Berücksichtigung des resultierenden cos l ergibt sich die Bemessungsstromstärke. 
 
Typische Gleichzeitigkeitsfaktoren (GZF) für diverse Objekte 
 
Schulen, Kindergärten    0,6 - 0,9 
Tischlereien      0,2 - 0,6 
Gaststätten, Hotels     0,4 - 0,7 
Metzgereien      0,5 - 0,8 
Bäckereien      0,4 - 0,8 
Wäschereien      0,5 - 0,9 
Versammlungsräume     0,6 - 0,8 
Kleine Büros      0,5 - 0,7 
Große Büros      0,4 - 0,8 
Kaufhäuser, Supermärkte    0,7 - 0,9 
Metallverarbeitungsbetriebe    0,2 - 0,3 
Straßen- und Tunnelbeleuchtungen    1 
Baustellenanlagen     0,2 - 0,4 
 
 
Beispiele: 
 
Beispiel A: 
Wohnobjekt 20 Wohneinheiten, davon 12 vollelektrifiziert 8 allelektrifiziert (je 8 kW 
Speicherheizung)  
20 VWE je 18 kW x GZF(Allgem. Bedarf) = 360 kW x 0,25 GZF20WE = 90,0 kW 8 AWE zusätzlich je 8 
kW x GZF(NSpHzg) = 64 kW x 0,85 GZF8WE = 54,4 kW 
 
Aus der ermittelten gleichzeitigen Leistung von 144,4 kW (cos j =0,9) ergibt sich eine 
Betriebsstromstärke von 232 A. 
 
Beispiel B: 
Supermarkt, Summe der Betriebsmittelleistung (Beleuchtung, Kühlung, EDV) = 85 kW 
85 kW x GZF(Kaufhaus, Supermarkt) = 85 kW x 0,8 GZFKaufh.Supermarkt = 68 kW 
Aus der ermittelten gleichzeitigen Leistung von 68 kW (cos j =0,9) ergibt sich eine 
Betriebsstromstärke von 110 A. 
 
 
In Anbetracht des wachsenden Energiebedarfes sind ausreichende Reserven bei den 
Leiterquerschnitten und Rohrgrößen vorzusehen. 
 
 
 
 



  

2.4 Kabelanschluss 
 

2.4.1 Zulässige Kabeltypen 
 
E-AY2Y-J 4x25 RE 0,6/1kV 
E-AY2Y-J 4x50 SE 0,6/1kV 
E-AY2Y-J 4x95 SE 0,6/1kV 
E-AY2Y-J 4x150 SE 0,6/1kV 
E-AY2Y-J 4x240 SM 0,6/1kV 
 
Kann wegen enger Biegeradien in der Hausinstallation der standardmäßige Kabeltyp E-AY2Y-J 
4x25 RE durch die Steifigkeit des HDPE-Mantels nicht angewendet werden, kann stattdessen ein 
Aluminiumkabel E-AYY-J 4x25 RM bzw. Kupferkabel E-YY-J 4x16 RM verwendet werden. Diese 
Kabel müssen im Erdreich eingesandet werden. 
In besonderen Fällen, wie zum Beispiel Verlängerung bereits verlegter Kabel, kann ein E-Y2Y 4x25 
RM HD60 verwendet werden. 
 

2.4.2 Verlegung von Erdkabeln 
 
Die Gestaltung der Kabelkünette bzw. die Verlegung von Erdkabeln hat entsprechend 
nachfolgender Skizze zu erfolgen.  
 
 

 
 
Im Bereich von Zufahrten oder sonstigen befestigten Bereichen sind Kabel in einem Schutzrohr 
entsprechend ÖNORM E 6513 (mind. Nenngröße 100) zu verlegen. 
 
Ferner sind die Vorgaben der ÖVE-L20 (1998) „Verlegung von Energie-, Steuer- und Messkabeln“ 
einzuhalten. 



  

2.4.3 Herstellung des Kabelhausanschlusses von Dritten 
 
Wird der Kabelhausanschluss nicht von der STEWEAG-STEG GmbH hergestellt, ist vor 
Inbetriebnahme der Anlage ein Lageplan mit dem genau eingemessenen Energiekabel sowie der 
Erdungsanlage der zuständigen STEWEAG-STEG GmbH-Betriebsstelle zu übergeben. In diesem 
Lageplan müssen die Länge, die Kabeltype, der Querschnitt und die Verlegetiefe des Kabels 
enthalten sein. 
 
Da es sich bei Leitungen vor der Messeinrichtung um nicht gezählte Leitungen handelt, sind diese 
Leitungen nach Vorgaben der Stromnetz Steiermark GmbH auszuwählen und zu verlegen. 
 
Bei einem Kabelanschluss sind die unter Punkt 2.4.1 angeführten Kabeltypen zu verwenden. 
 

2.5 Freileitungsanschluss 
 

2.5.1 Mindestquerschnitt 
 
Bei einem Freileitungsanschluss gelten für die Freileitungen mit isolierten Leitern folgende 
Leitungstypen und Einheitsquerschnitte: 
 
PE-isolierte Freileitungsleiter E-A2Y 4x50 RM 1kV oder E-A2Y 4x95 RM 1kV 
 

2.5.2 Verlegung 
 
Die Leitungsverlegung muss nach den jeweils gültigen ÖVE-Bestimmungen, den ÖNORMEN, der 
TAEV, den vorgegebenen Normen der Stromnetz Steiermark GmbH, sowie den internen 
Anweisungen und Mitteilungen durchgeführt werden. Es sind dies hauptsächlich die Vorschriften 
ÖVE-L1 und die ÖVE/ÖNORM E8001. 
 
Anschlüsse aus dem Freileitungsnetz können mit blanken Freileitungsseilen, wie auch mit 
isolierten Freileitungsseilen durchgeführt werden, wobei die isolierte Freileitung der blanken 
Ausführung vorzuziehen ist. 
 
Bei Freileitungsanschlüssen ist für eine mögliche spätere Umstellung auf Kabelanschlüsse 
vorzusorgen (Leerverrohrung). 
 
Im Dachständerrohr ist Leitungsmaterial mit Sonderisolation der Leitungstype GWuö mindestens 
16mm² Cu zu verwenden. 
 

2.6 Absicherung 
 

2.6.1 Hausanschlusssicherung 
 
Hausanschlusssicherungen werden wie folgt ausgeführt: 



  

 
¶ NH-Sicherungslastschaltleiste + Sicherungseinsätze, Größe 00 bzw. Größe 2 
¶ NH-Unterteile + Sicherungseinsätze, Größe 00 – Nur bei Erweiterung bestehender 

Altanlagen 
¶ NH-Sicherungslasttrenner + Sicherungseinsätze, Größe 00 bei Kabelableitungen bei 

Freileitungen 
 

Die Nennstromstärke der Sicherungseinsätze ist auf den Querschnitt der Hausanschlussleitung und 
auf die Abschaltbedingung der Schutzmaßnahme Nullung abzustimmen. 
 
 

2.6.2 Vorzählersicherungen 
 
Für jeden Zähler sind in den Zählerverteilerschränken Vorzählersicherungen anzubringen. 
 
Als Vorzählersicherungen sind bei Direktmessung Hochleistungsautomaten, mit einem 
Schaltvermögen von mindestens 25kA bei 230V und einer Ausschaltcharakteristik ähnlich „D“ zu 
verwenden. 
Wir empfehlen vorzugsweise Vorzähler-Hochleistungsautomaten der Typen ABB S701 bzw. MÖLLER 
PLHT-V zu verwenden, da diese auch vom Störungsdienst der STEWEAG-STEG GmbH standardmäßig 
geführt werden. 
Für Standardanlagen mit einem angenommenen Leistungsbedarf bis 18kW werden 
Hochleistungsautomaten mit 25A Nennstrom eingebaut. 
  
Für die Absicherung der Steuerleitungen (z. B. Tarifumschaltung) sind Leitungsschutzschalter mit 
Auslösekennlinie B und Nennstromstärke 13A einzubauen. 
 
Überstromschutzorgane im Vorzählerbereich sind selektiv zu staffeln. Dies wird dadurch erreicht, 
dass Sicherungen die hintereinander geschaltet sind ein Nennstromverhältnis von 1,6 aufweisen. 
 
Eine eindeutige und beständige Kennzeichnung der Zugehörigkeit zu den verschiedenen 
Netzkundenanlagen ist in geeigneter Form vorzunehmen. 
 

2.7 Plombierung 
 
Plomben dienen der Sicherstellung der ordnungsgemäßen Ausführung, des Eichzustandes und des 
Schutzes vor Manipulation im Vorzählerbereich, an MessĴ und Steuereinrichtungen sowie von 
Bereichen deren Ausführung durch tarifliche Bestimmungen gesondert geregelt sind. Dies sind 
zum Beispiel der Hausanschlusskasten, das Vorzählerfeld, Zähler, etc. 
Plomben dürfen nur von Mitarbeitern des Netzbetreibers geöffnet werden. Es wird zwischen 
Eichplomben (an Messeinrichtungen) und Verschlussplomben des Netzbetreibers unterschieden. 
Eichplomben unterliegen den Bestimmungen des MaßĴ und Eichgesetzes. Bei einer Verletzung von 
Eichplomben werden dem Netzkunden neben den Erhebungskosten auch die Eichkosten in 
Rechnung gestellt. Über eine gerichtliche Anzeige wird je nach Sachlage entschieden. 
 
Werden Verschlussplomben ohne Absprache mit dem Netzbetreiber verletzt oder entfernt, so 
werden dem Netzkunden die Kosten für Prüfung des geöffneten Bereiches und der 
Wiederanbringung der Plomben in Rechnung gestellt. Wird bei der Prüfung eine Manipulation 



  

festgestellt die einen unrechtmäßigen Bezug elektrischer Energie darstellt, wird zusätzlich 
Anzeige erstattet. Bei Gefahr in Verzug dürfen Verschlussplomben durch jeden Fachkundigen ohne 
Folgekosten für den Netzkunden geöffnet werden, wenn der Netzbetreiber davon Ĵ unter Angabe 
des Grundes Ĵ unverzüglich verständigt wird. 
 



  

3 Messung 

3.1 Allgemeines 

3.1.1 Allgemeines zur Ausführung 
 
Werden wesentliche Ausführungsmerkmale von Messverteilern, wie z.B. Plombierbarkeit oder 
Manipulationssicherheit nicht eingehalten, so besteht kein ordnungsgemäßer Zustand für den 
rechtmäßigen Bezug elektrischer Energie. In derartigen Fällen kann die Versorgung mit 
elektrischer Energie nicht aufgenommen werden. Der durch unsachgemäße Ausführung oder 
Manipulation verursachte Aufwand für Prüfung oder dergleichen werden dem Netzkunden oder 
dem Ausführenden in Rechnung gestellt. Wird eine Manipulation im VorzählerĴ oder Messbereich 
bzw. an MessĴ oder Tarifeinrichtungen festgestellt, erfolgt eine strafrechtliche Verfolgung. Die 
richtige Auswahl der nötigen MessĴ und Tarifeinrichtungen kann seitens des Netzbetreibers nur 
dann erfolgen, wenn vollständige Angaben über die elektrischen Betriebsmittel gemacht werden 
(Anschlussvereinbarung). Demontagen oder Ummontagen von Messeinrichtungen dürfen nur vom 
Netzbetreiber oder dessen Beauftragten erfolgen. 

3.1.2 Anbringungsort von Messeinrichtungen 
 
Art, Anzahl, Größe, Aufstellungsort und Anbringungsart der erforderlichen 
Messeinrichtungen werden im Einvernehmen Netzbenutzer mit Netzbetreiber festgelegt. 
Ein geeigneter Anbringungsort für Messeinrichtungen ist bereits bei der Planung von NeuĴ oder 
Umbauten vorzusehen. Grundsätzlich müssen Räume oder Orte in/an denen Messeinrichtungen 
angebracht werden nachstehende Forderungen erfüllen: 
 
• jederzeit zugänglich 
• trocken 
• belüftbar 
• ausreichend beleuchtet 
• staubfrei (bzw. geeignete Schrankausführung) 
• erschütterungsfrei 
• frei von chemischen Einflüssen 
• Umgebungstemperatur nicht über +30°C 
• nicht brandĴ oder explosionsgefährdet 
 
Ungeeignete Anbringungsorte für Messeinrichtungen sind u.a. jedenfalls: 
 
• Schächte 
• BadeĴ, WohnĴ und Schlafräume 
• Küchen 
• Toiletten 
• feuchte Keller 
• Garagen 
• Abstellräume 
• Balkone 
• Heizräume 
 



  

Bei Objekten, die nicht dauernd bewohnt oder besetzt sind, wie z. B. Ferien- oder 
Wochenendhäuser, Sende- oder Richtfunkanlagen, Pumpstationen, Kläranlagen müssen 
Messeinrichtungen in wettergeschützten Schränken (Schutzart mindestens IP54), die mit einer 
Regenleiste und mit dem vom Netzbetreiber zugelassenen Schloss ausgestattet sind an einer 
geeigneten, allgemein zugänglichen Stelle TAEV 2008/II/29 (z. B. Pylone im Gartenzaun oder an 
der Grundstücksgrenze) unterzubringen. Für exponierte Standorte ist über die detaillierte 
Ausführung das Einvernehmen mit dem Netzbetreiber herzustellen. 
 
Bei der Beurteilung der Raumwidmung werden die landesgesetzlichen Bestimmungen des 
Baurechtes herangezogen. Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise kann die Montage der MessĴ und 
Tarifeinrichtungen nicht erfolgen. 
 

3.2 Direktmessung  

3.2.1 Allgemeines 
 
Erforderliche Schaltschütze verbleiben im Eigentum des Netzkunden. 
 
Für Neuanlagen ist die Direktmessung grundsätzlich für Anlagen mit Vorzählersicherungen mit 
einem Nennstrom bis einschließlich 50A geeignet.  
 
 

3.2.2 Norm-Zählerverteilschrank 
 
Die Messeinrichtungen sind grundsätzlich in Zählerverteilerschränke einzubauen. 
 
Als Standardzählerschrank für Einzelanschlüsse mit Direktmessung ist der Nsp-Zählerschrank mit 
drei Zählerplätzen vorzusehen. 
  
Der Zählerplatz für einen Direktanschluss bis 50 A ist mit einer Zähler-Steckklemme entsprechend 
Punkt 3.2.2.5 dieser Richtlinie inklusive Klemmen/Plombierdeckel fertig zu verdrahten. Der 
Klemmen/Plombierdeckel kann nach Einsetzen eines Schiebers für unbenutzte Anschlüsse 
verwendet werden. 
 
Fabriksfertige Zählerschränke müssen mit der CE-Kennzeichnung gemäß der 
Niederspannungsgeräteverordnung versehen sein und den Vorschriften ÖVE EN 60439-1, ÖVE EN 
60439-3 und ÖVE-IM 12 entsprechen. 
 
Nicht fabriksfertige Zählerverteilerschränke müssen den vorgenannten Bestimmungen und der 
ÖVE-EN 1, Teil 2 bzw. ÖVE/ÖNORM E 8001-2 entsprechen. 
 
Nicht fabriksfertige Verteiler dürfen nicht auf brennbaren Stoffen angeordnet werden, 
ausgenommen es wird eine der folgenden Maßnahmen getroffen: 
 
¶ Einfügen einer mindesten 12mm dicken Brandschutzplatte F30 

 
¶ Einfügen eines mindesten 1mm dicken Abdeckbleches und zusätzliche eine 5mm 

Brandschutzplatte F30 



  

 
¶ Einfügen einer mindesten 5mm dicken Brandschutzplatte F30 bei geschlossenen Verteilern 

mit Metallgehäuse 
 
Für das Anbringen der Messeinrichtungen des Netzbetreibers sind die Zählerschränke wie in den 
beiliegenden Skizzen (NSP-AR-003, NSP-AR-005, NSP-AR-008) dargestellt, auszuführen. 
Es muss gewährleistet sein, dass bei montierter Messeinrichtung die Zählerplatte nicht 
abgenommen werden kann bzw. kein Zugang zu ungezählten Leitungen möglich ist.  
 
Bei nicht montierter Messeinrichtung darf auch bei abgenommener Zählerplatte kein direkter 
Zugang zum Anspeisefeld möglich sein. 
 
Die Vorzählerfeldtüren müssen schwenkbar sein und sind mit einem Zylinderschloss des 
Netzbetreibers zu versehen. Die entsprechenden Zylinder werden von der jeweiligen Betriebsstelle 
der STEWEAG-STEG GmbH geliefert und montiert. Für die Schlitze in den Vorzählerfeldtüren sind 
bauseits geeignete Blindabdeckungen beilzulegen. 
 
Als Schutzmaßnahme für Messschränke ist im TN-System die Nullung oder die Schutzisolierung, im 
TT-System ausschließlich die Schutzisolierung anzuwenden. 
 
Die Schienen für die Vorzählerautomaten müssen höhen- und tiefenverstellbar sein.  
 
 
 

Bundeseinheitlich anwendbarer Zählernormverteiler 



  

 



  
 



  



  

3.2.2.1 Vorzählerbereich 
 
Die Vorzähler-Hochleistungsautomaten werden im Vorzählerteil auf einer höhen- und 
tiefenverstellbaren Schiene montiert. 
 
Betreffend den Aufbau des Vorzählerbereiches ist im Zuge des Installationsgespräches jedenfalls 
das Einvernehmen mit der STEWEAG STEG GmbH herzustellen. 
 

3.2.2.2 Zählerschleifen 
 
Die Zählerschleife(n) über die Zählersteckleiste(n) sind in ausreichender Länge bis in den 
Vorzählerteil zu führen und dort die Enden entsprechend zu beschriften! Unter ausreichender 
Länge wird verstanden, dass jeder Ort im Vorzählerteil unter Berücksichtigung entsprechender 
Biegeradien erreicht werden kann! 
Bei unterbrechbarer Lieferung erfolgt die Verdrahtung vom Installationsteil (z.B. FI-Wärmepumpe) 
direkt in den Vorzählerteil, dann zurück hinauf zur Zählersteckklemme und über diese wieder in 
den Vorzählerteil! 
 
Der zulässige Höchstwert für einphasig anzuschließenden Netzkundenanlagen (Kleinstanlagen wie 
zB. Signalanlagen) beträgt 4 kW. Wohneinheiten werden grundsätzlich an das Vierleiter-
Drehstromnetz angeschlossen. 
 
Für 3-phasige Zählerzuleitungen bzw. Verbraucheranlagen ist laut ÖVE/ÖNORM E 8016 sinngemäß 
folgender Mindestquerschnitt festgelegt: 
 
Zählerzu- und ableitungen 3-phasig      mind. 10mm² Cu 
 
 
Zählerzu- und ableitungen für Zusatztarif 1-phasig  6mm² Cu 
 

3.2.2.3 Verdrahtungshinweise 
 
Die Zeichnung auf der folgenden Seite zeigt grundsätzlich die Verdrahtung bei einer 
Direktmessung. 



  
 



  

3.2.2.4 Verdrahtungshinweise Neutralleiter 
 
Der Neutralleiter ist ausschließlich als Stich zum Zähler zu führen und muss den gleichen Querschnitt wie 
die Aussenleiter aufweisen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.2.2.5 Zählersteckklemmen (-leisten) 
 
Als Zähleranschlussklemmen (Zählersteckleisten) dürfen nur Typen mit versilberten Kontakten verwendet 
werden, bei denen die Steckerstifte desZählers bei der Montage von der Kontaktkraft entlastet werden 
können. Die Zähleranschlussklemme (Zählersteckleiste) muss für einen Bemessungsstrom von mindestens 
63A dimensioniert sein. Ferner müssen diese Zählersteckleisten für den kleinen bzw. großen Prüfstrom 
der dem Zähler vorgeschaltenen Überstromschutzeinrichtung geeignet sein. 
 
Zum Beispiel:  
Vorzählerhochleistungsautomat INenn 50A 
 
Kleiner Prüfstrom________ INenn x 1,13  =  56,5 A Ą länger als 1 Stunde 
Großer Prüfstrom________ INenn x 1,45  =  72,5 A Ą bis zu 1 Stunde 
 
Folgende Fabrikate von Zählersteckklemmen sind von der Stromnetz Steiermark GmbH zugelassen 
 
 
 
ABN GEYER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT 425                AT 216 B 
 
 



  

 
 
 
Hager 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KJ30       KJ10  
 
 
 
Dietzel Univolt 
 
 
 
 
 

 
 

F8040       F8020 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

3.3 Wandlermessung 
 

3.3.1 Anwendungsbereich 
 
Unabhängig von den nachstehend angeführten allgemeinen Festlegungen ist bei der Ausführung 
einer Wandlermessung hinsichtlich der technischen Einzelheiten stets das Einvernehmen mit dem 
Netzbetreiber herzustellen. 
 
Die Zählung der elektrischen Energie erfolgt im Niederspannungsbereich entweder mit direkt 
angeschlossenen Zählern oder bei Anlagen ab einer Vorzählersicherungsnennstromstärke von 
einschließlich 63 A mit Wandlerzählungen bzw. mit einem geeigneten Zähler. 
Diese Richtlinie beschreibt die Ausführung von Standardschränken für 
Niederspannungswandlerzählungen und findet typischerweise bei Anlagen von Gewerbe- und 
Industriekunden, bei Einspeisern und in kommunalen Einrichtungen (Schulen, Gemeinden, 
Abwasserverbände etc.) Anwendung. 
 

3.3.2 Allgemeines 
 
Es stehen zwei Standardschränke zur Verfügung: 
 
• Schrank „3Z“ mit drei Zählerplätzen bis 600 A Nennstrom für eine Zählung (Skizze 
 N8.040), und 
 
• Schrank „4Z“ mit vier Zählerplätzen bis 1.250 A Nennstrom für eine Zählung (Skizze 
 N8.041). 
 
Der Schrank ist grundsätzlich geschlossen, in Stahlblech lackiert ausgeführt und mit Sockel 
100mm ausgestattet. 
Ab einer Nennstromstärke > 600 A ist der Schrank in „schwerer“ Ausführung zu verwenden, d.h. 
die Umbruchsfestigkeit im Kurzschlussfall ist erhöht. 
 
Im Falle einer Beistellung eines analogen Telefonanschlusses für die Zählerfernauslesung erfolgt 
die Montage der Telefonsteckdose in Abstimmung mit dem Netzbetreiber. 
 
Die Auslegung der Anschlusskabel erfolgt in Abstimmung mit der STEWEAG-STEG GmbH gemäß den 
jeweils gültigen ÖVE-Vorschriften. 
 

3.3.3 Aufbau/Ausstattung Messwandlerschränke  
 
Der Schrank ist in zwei Bereiche gegliedert: 
 

3.3.3.1 Bereich 1 Vorzählerteil 
 
Der Vorzählerteil ist in zwei Teile gegliedert. Teil 1 enthält die Anspeisung (linke Seite), die 
Stromschienen, die Stromwandler, die NH-Lastschaltleisten und den Abgang (rechte Seite). 
Die Stromschienen sind aus Kupfer blank gefertigt (Nicht vernickelt). 
Der Querschnitt ergibt sich aufgrund der Leistung, d.h. ist variabel. Der Querschnitt für die PEN-
Schiene beträgt mindestens die Hälfte des Querschnitts der Außenleiterschiene. 



  

 
 
Abhängigkeit vom zu erwartenden Betriebsstrom sind folgende Schienenquerschnitte festgelegt: 
 
Bis 400 A  Ą  Kupferschienen 40x5 
Bis 600 A  Ą  Kupferschienen 40x10 
Über 600 A  Ą  Kupferschienen 80x10 
 
Die Anspeisung erfolgt links über eine NH2-Lastschaltleiste (es können aber bis zu drei NH2-
Lastschaltleisten parallel montiert werden: bei großen Kabelquerschnitten z.B. 3x4x240). 
Die Stromwandler werden mittels Laschen montiert. Die Laschen sind bauseits bereitzustellen. Die 
Spannungsmessleitungen müssen zwischen den Stromschienen und den Vorzählersicherungen 
hochspannungsisoliert-kurzschlussfest ausgeführt sein. Als Vorzählersicherung sind ausschließlich 
NEOZED Sicherungen Gr. D01 zu verwenden. 
Der Teil 1 wird mittels Isolierplatte (z.B. Plexiglas) abgedeckt (Schutz vor unbeabsichtigtem 
Berühren und Eindringen von Teilen). 
Der Teil 2 enthält die Vorzählerklemmen, Prüfklemmen und die Spannungspfadsicherung. 
 

3.3.3.2 Bereich 2 Zählerteil 
 
Der Zählerteil enthält drei bzw. vier Zählerplätze. Standardmäßig ist der Zähler links angeordnet. 
Koppelrelais für Energieoptimierungseinrichtungen sind ausschließlich plombierbar 
unterzubringen. 
Das Anbringen der Messeinrichtung, der erforderlichen Steuer- und Zusatzgeräte sowie die 
zugehörige Verdrahtung erfolgt ausschließlich durch den Netzbetreiber auf Kosten des 
Netzkunden. 
 

3.3.4 Abweichungen vom Standardfall 
 
Bei Abweichungen vom Standardfall ist immer Rücksprache und Einvernehmen mit dem 
Netzbetreiber herzustellen. 
 
Beispiele für Abweichungen vom Standard: 
 
• Soll mehr als eine Messeinrichtung in einem Zählerschrank untergebracht werden 
 (z.B.: Wandlermessung und Direktmessung oder 2 Wandlermessungen), so erfolgt dies  nur 
nach Rücksprache mit dem Netzbetreiber. Dafür ist der Schrank „4Z“ mit vier Zählerplätzen bis 
1.250 A Nennstrom in Ausnahmefällen für zwei Zählungen verwendbar.  Bei einer zweiten 
Wandlermessung erfolgt die Anspeisung mittig und die Abgänge  sind links und rechts 
angeordnet. 
 
• Bei einem Nennstrom > 1.250 A werden Wandler vor oder nach dem Nsp. Leistungsschalter 
montiert, d.h. auf dem Stationsgerüst des Netzkunden. Die Zählung kommt in  einen 
ausgelagerten Zählerschrank (z.B. Anreihschrank, Einzelwandschrank). 
 
• Für Freiluftanlagen ist der Schrank in Alu- oder Kunststoffausführung zu verwenden. 
 
• Verrechnungszähler in Trafostationen 
 
Für Mittel- und Hochspannungszählungen erfolgt aufgrund der Individualfälle keine 
Standardisierung. Die Planung und Ausführung erfolgt immer im Einvernehmen mit dem 
Netzbetreiber. 



  

 
 
 

3.3.5 Normzeichnungen 
 
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie Normzeichnungen der aktuellen Stromnetz Steiermark 
GmbH-Standard Messwandlerschränke. 
 



  

 



  



  

3.4 Tarif- und Steuereinrichtungen 

3.4.1 Allgemeines 
 
Es ist entweder die Einzel- oder Gruppensteuerung anzuwenden. 
 
Die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfängers wird nach dem Vorzählerautomaten für den 
Zusatztarif abgegriffen. Dabei ist dem Rundsteuerempfänger ein Leitungsschutzschalter mit einem 
Auslösenennfehlerstrom von 13 A, Kennlinie „B“ vorzuschalten. Leitungen bis zu diesem 
Leitungsschutzschalter sind querschnittsgleich mit der dem Vorzählerautomaten zugehörigen 
Zählerschleife oder zumindest kurzschlussfest zu verlegen. 
 
Der Querschnitt der Anschlussleitung für die Versorgungsspannung des Rundsteuerempfängers 
nach dem Leitungsschutzschalter 13 A Type „B“ sowie der Querschnitt der Steuerleitung bei der 
indirekten Schaltung muss mindestens 1,5 mm² Cu betragen. 
 
Bei Stromstärken bis 16A Ampere kann entweder die direkte Schaltung oder die indirekte 
Schaltung (mit Leistungsschütz) angewendet werden. Bei höheren Stromstärken ist nur die 
indirekte Schaltung anzuwenden. 
 
Bei indirekter Schaltung erfolgt die Anspeisung der Tarifschütze vom Basistarifzähler über 
Steuerstromkreissicherungen. Die Steuerstromkreissicherungen sind entsprechend ihrer tariflichen 
Verwendung dauerhaft zu kennzeichnen. 
 
 
 

3.5 Tarifschaltbilder 

3.5.1 Allgemeines 
 
Nachfolgend sind Tarifschaltbilder für folgende Tarife ersichtlich: 
 

o Haushalt und Warmwasser – Einzelanschluss 
o Haushalt und Warmwasser – Mehrfachanschluss 
o Haushalt und Speicherheizung – Einzelanschluss 
o Haushalt und Speicherheizung – Mehrfachanschluss 
o Haushalt und Wärmepumpe - Einzelanschluss 
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